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Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §8;

1. AVG § 8 heute

2. AVG § 8 gültig ab 01.02.1991

Rechtssatz

Soweit die Verwaltungsvorschriften nicht ausdrücklich die Rechtsvorschriften nennen, aus denen sich subjektive

Rechte ergeben, oder gar ausdrücklich regeln, wem in einem bestimmten Verfahren kraft subjektiven Rechts

Parteistellung zukommt, ist im Wege der Auslegung zu prüfen, ob durch die maßgeblichen Rechtsvorschriften nur eine

Rechtsp8icht der Behörde oder auch ein subjektives Recht des oder der Betro:enen begründet wird. Im Zweifel ist ein

subjektives Recht und damit eine Befugnis zur Rechtsverfolgung im Rechts(schutz)staat immer dann zu vermuten,

wenn nicht ausschließlich ö:entliche Interessen, sondern zumindest auch das Interesse einer im Besonderen

betro:enen und damit von der Allgemeinheit abgrenzbaren Person für die gesetzliche Festlegung der verp8ichtenden

Norm maßgebend war. Diese Voraussetzung ist jedenfalls (u.a.) dann gegeben, wenn ein die bestehenden (ö:entlich-

oder privatrechtlich begründeten) subjektiven Rechte belastender Rechtsgestaltungs- oder Feststellungsbescheid

erlassen werden soll.

Schlagworte

Parteibegriff - Parteienrechte Allgemein diverse Interessen Rechtspersönlichkeit
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